
Berufschancen stärken
Kompetenzen erweitern

KONZERTVERTRAG

11

12

KÜNSTLER

VERANSTALTER

ORT, SAAL, DATUM

PROGRAMM

HONORAR

SONST. VERGÜTUNG

DATUM KÜNSTLERSIGNATUR VERANSTALTERSIGNATURORT

Streichquartett „Fourstrings“     

Philharmonie Musterstadt
Geschäftsführer Max Mustermann
Musterstraße 1, 00 000 Musterstadt
Telefon : +49 11 11 1111 

Musterstadt, Philharmonie, Großer Konzertsaal
16.12.2014, 20 Uhr

Haydn : Streichquartett D-Dur op. 76 Nr. 5 Hob III:  79 (18’)
Dvorák : Streichquartett Nr. 12 F-Dur op. 96 ''Amerikanisches'' (26’)
-PAUSE-
Tschaikowsky: Streichquartett Nr. 1 D-Dur op. 11. (31´)

EUR 2000, - (in Worten  zweitausend Euro, inkl./exkl. Reisekosten)

Hotelübernachtung von 16.12. auf 17.12.2015 im Hotel „Schöne Aussicht“   
Max Mustermannstraße 100, 20354 Hamburg
4 EZ (Nichtraucher) 

Das Honorar wird abzüglich der anfallenden Steuern nach dem Konzert in bar ausgehändigt.
Für den Künstler liegt eine Mehrwertsteuer-Befreiung vor.

Diese Veranstaltung (oder die Proben hierzu) darf in keiner Weise von Radio oder Fernsehen oder privaten  
Aufnahmegeräten ohne schriftliche gegenseitige Vereinbarung aufgenommen werden. Eine diesbezügliche 
Vereinbarung gilt nur für eine einmalige Rundfunk- oder Fernsehübertragung und nur für den mit Namen
angegebenen Sender. Jede weitere Sendung, Wiederholung sowie Platten- oder Bandaufnahme bedarf einer 
besonderen schriftlichen Vereinbarung.

Der Veranstalter verpflichtet sich, dem Künstler sämtliche im Zusammenhang mit dem Konzert erschienene 
Presseberichte zu übersenden.

GEMA-, Aufführungstantiemen und Beiträge zur Künstlersozialversicherung gehen zu Lasten des Veranstalters.

Für alle aus dem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist das Amts-/Landgericht in Hamburg zuständig.
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ERLÄUTERUNGEN

VERTRAGSERGÄNZUNGEN

Wenn Reisekosten zusätzlich zum Honorar erstattet werden sollen,
diese bitte gesondert aufführen. 

Wenn eine Überweisung gewünscht wird, bitte noch die Kontodaten 
ergänzen. 
Achtung: Ab dem 01.02.2014 werden Kontonummer und Bankleitzahl 
durch IBAN und BIC abgelöst. 
Falls keine Mehrwertsteuerbefreiung vorliegt, den Satz
„Für den Künstler liegt eine Mehrwertsteuerbefreiung vor“ streichen. 

Gerade zu Beginn der Karriere sind Presseartikel von großer Wichtigkeit. 
Da die örtliche Presse nicht alle Konzertrezensionen online stellt und die 
Zeit zur Nachrecherche oft fehlt, empfiehlt es sich, den Veranstalter 
vertraglich zur Zusendung der Presseartikel zu verpflichten.   

Sollte es tatsächlich einmal zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
kommen, so würde dies in den Zuständigkeitsbereich des Hamburger 
Amts-/Landgericht fallen und nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
entsprechenden Gerichts am Konzertort. 

GEMAgebühren, Aufführungstantiemen von Werken, die nicht bei der 
GEMA erfasst sind und die Künstlersozialabgabe sind Sache des 
Veranstalters. Bei kleineren Veranstaltern kommt es durchaus vor,
dass versucht wird, die entsprechenden Abgaben (oft auch aus reiner
Unwissenheit) auf den Künstlern abzuwälzen.  

Oftmals werden KünstlerInnen erst kurz vor dem Konzert darüber 
informiert, dass Konzerte aufgezeichnet und verwertet werden. Um sich 
dagegen zu schützen, empfiehlt es sich, eine entsprechende Klausel
mit aufzunehmen, die vereinbart, dass es dazu gesonderte schriftliche 
Vereinbarungen geben muss. 

Der Vertrag kann beliebig ergänzt werden. 
Von Veranstalterseite wird gerne hinzugefügt:
    
    Konkurrenzschutzklausel:
    Künstler darf für ein bestimmte Zeit nicht
    in der Region auftreten
    
    Konsequenzen aus Nichterbringung der   
    vereinbarten Leistung mit Ausführung der  
    verschiedenen Gründe wie höhere Gewalt  
    (z.B. Krankheit) oder aber auch
    Selbstverschuldung des Künstlers
    (z.B. Alkohol und Drogenmissbrauch)

Evtl. Vereinbarung von Vertragsstrafen
Achtung: Erbringt der Künstler eine
mangelhafte Leistung, so muss der
Veranstalter nachweisen, dass die Leistung 
objektiv fehlerhaft war, z.B. durch
Alkoholeinfluss. Geschmacksfragen und 
künstlerische Mängel sind kein
Vertragsbruch!

    Einbindung von Sponsoren
    (Aufbau von Werbeständen; evtl.
    gemeinsame Sponsoringveranstaltung)
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